
§ 1 Geltungsher ich 

Der Geltungsbereich und die Sonderbauvorschrift n gelten 
für im Plan eh eine Linie gekennz ichnete Gebiet. 

§ 2 SteiiW1!J ztr Bauor~ 

Sow-eit die Sonderbauvorschriften nichts anderes bestim
men, gelten die Bau- und Zonenvorschriften der Gern lnde 
Schönenwerd und die eitnschlägigen kantonalen Bauvor
schriften. 

t 3 Nutz~ 

Zulässig sind Wohnungen und nicht störende Dienstleistung
und Gewerbenutzungen wie z.B. Läden. Büros. Praxen. Ate
liers etc. 

§ ' Ausnüt ZW'lg 

Die gesamte Ausnützung 
nung: 

e·rgibt skh aus folgender Berech-

Parzellenflächen: Parzelle 766 5114 m2 
AZ inklusive Bonus: 0.625 -> 3196.25 m2 
Parzellenfläch n: Parz . li44 + 683 82ft ml 
A Z gern. Zonenreglement: 0.45 -> 370.80 m2 

Total BGF 3567.05 m2 
abzügl. BGF engl. Villa .I . 801.50 m2 
abzügl. BGF best. Liegenschaft 
Quartierstrasse .1. 68.00 m2 

Total BGF zur Verfügung für Neubauten 2697.55 m2 

§ 5 Bestehende Gebäude 

Oie "englische Villa" bleibt in ihrer Form und Gestalt be
stehen. Dies gilt auch für die Nutzung v.a. für den Dach
stock. der nur soweit ausgebaut werden kann, als dadurch 
das Aeussere (Fassaden. Oach} nicht wesentlich verändert 
wird. Die Liegenschaft Quartierstrasse 2 bleibt erhalten und 
wird in den ursprünglichen von C.F. Bally gestalteten Zu
stand zurückgeführt. (Nutzung vgl. § 10) 

§ 6 Lärmempflndlichkeitsstufe 

Das Gebiet des Gestaltungsplanes wird der Empffndfichkelts
stufe 111, g mäss. der Lärmschutz-Verordnung vom 15.12.1986 
zugetei lt. 

§ 7 Erschliessung 

Die Haupterschliessung für Fussgänger und Verkehr" erfolgt 
von der Oltnerstrasse via Quartierstrasse im normalen Zwei
richtungsverkehr bis zur Einfahrt auf die Parzelle. Breite 
der Zufahrtsstrasse sowie auch der Abstand des Neubaues 
von der Strasse. s_ind im Gestaltungsplan festgehalten. Breite 
und Oberfläche des Fussweges müssen so defi.nlert werden. 
dass sie als Notzufahrt für z.B . die Feuerwehr dienen kön
nen . 

§ 8 Kehrichtbeseitigung 

Die Kehrichtbeseitigung erfolgt zentralisiert an den im Ge
staltungsplan eingezeichneten Containerstandplätzen. Diese 
sind entsprechend der Wohnungszahl ausreichend zu gewähr
leisten. 

t 9 Abst f I tze 

Abstellfl-ehen für ofas sind in der A ff von: 
Die Velos und Kind rwagen sind in off n Unt -
ständen Qder Im Geb-udeinner n " liehst 
oder über lieh ebzust IIen. 

t 10 

Die unelogesehr 
Efnricht n wie Wege, Plätze, Parkierungs 
Klnderspie-fr me und Plätze und dgl. Ist 
Der Unterhaft Ist d\wch die jeweils 
Crundelgentüm zu Ober hmen. Of 
öffentlich rechtll he Eigentum sehr 
Grundbuch nzume~ n. 
0 r novlerte C.F. 8 lly-Gebä an der Quarti -
stras 2 kann als Gem lnschaftsantage g nutzt 
werden. sofern nicht and wei tlg Platz dafür angebo
ten wird. 

i t1 Gestalt 

Die G bäudehöhen und StockwerkzahJ sind gem· ss SI
tuation und Schemaschnitt definiert. Oie Neubaut n 
haben ln Strc.Jktur und Typologie f -die schÜtzens
werten Bau1en der Umgebung Bezug zu nehmen. Oie 
Geb-ude sind ln zeltgern sser Architektur uszufüh
ren, so dass die ugeschtchtllche Entwicklung des 
Quartiers ablesb bJeibt. 

Oie Attikageschoss stnd an den Süd- und Ostfas
saden um 11.00 m zurückzuversetzen, und formal in 
rlP.r F"s~arlP~t"ltUfl!! von ~ unt~e'l VQIIges~
sen abzusetzen. 01 Oachform ist als Pultdach aus
zubilden. 

t 12 UmgebungsgestalttAlg 

Oie Umgebung Ist Im Gestaltungsplan festgehalt n. 

Der alte Baumbestand. soft soweit wie bautechnisch 
möglich. erhalten bleiben und andernfalls r$Cttt 
werden. 

8~1 der Aufteilung der Freiflächen und Grünflächen 
Ist darauf zu achten, dass die Erdgeschosswohnung n 
einen privaten Gartenanteil benutzen können. 

I 13Ausnahmen 

Die Baukommission kann Im Interesse einer besseren 
ästhetischen oder wohnhygienischen Lösung geringfü
gige Abweichungen vom Plan . und von einzelnen 
dieser Bestimmungen zulassen, wenn das Konzept der 
Ueberbauung erhalten bleibt, keine zwingenden kan
tonalen Bestimmungen verletzt werden und die öf
fentlichen und achtenswerten nachbarflehen Interes
sen gewahrt bletbeR. 

§ n lnkrafttreten 

Der Gestaltungsplan und die Sonderbauvorschriften 
treten mit der Genehmigung durch den Regierungsrat 
in Kraft. 

) 


